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(54) Bezeichnung: Bikini-Haar-Applikation

(57) Hauptanspruch: Die Bikini-Haar-Applikation (1) besteht
im Wesentlichen aus zwei Teilen: der Natur-Haar-Locke (2)
und dem doppelseitigem, variablem zu designten Befesti-
gungsträger (3)
Die Bikini-Haar-Applikation (1) – Anordnung zur Anwendung
mit Bekleidungstück mit einem Haarelement (2) welches zwi-
schen einem ersten Halteelement (4) auf einem weiteren,
flächigem Halteelement (3) fest angeordnet ist
dadurch gekennzeichnet:
dass ein erster Abschnitt des Haarelements (2) versehen mit
dem Haltelement angeordnet ist und mit einem weiteren Ab-
schnitt (2B) des Haarelements (2) über einen Hosenrand (6)
wenigstens eines Halteelements (3a/4) hinausragt.
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Beschreibung

[0001] Die Bikini-Haar-Applikation soll den Trend,
der seit einigen Jahrzehnten in den westlichen In-
dustrienationen zunehmende Tendenz zur Enthaa-
rung des Körpers (Ganzkörperrasur, Intimrasur), vor
allem bei Frauen, aber auch bei jugendlichen Män-
nern zu beobachten, nicht entgegenwirken vielmehr
durch die diskrete Andeutung in Form einer Locke/
Welle auf dem verdecktem Trägermaterial eine ge-
wisse und verlorengegangene, erotische Ausstrah-
lung, in naturgetreuen Haarfarben und Designs- als
Andeutung diskret wieder ins Blickfeld rücken.

[0002] Die Erfindung betrifft eine geformte Naturlo-
cke fest verbunden/eingelassen in das Trägermate-
rial/Lockenträger, gleichzeitig der Befestigungsträger
als Bikini-Haar-Applikation – die rückseitig, innen am
Hosenbund horizontal mit der Oberkannte des Lo-
ckenträgers arretiert wird.

[0003] Dadurch ist der Befestigungsträger von vorne
betrachtet, unsichtbar/verdeckt. Die Locke hingegen
ragt über den Hosenbund, an der vorgesehenen Stel-
le in voller Form hervor, die sowohl den erotischen
Reiz als auch die Naturfarbgebung der Wahl der/s
Trägerin/Trägers zum Ausdruck bringen kann.

[0004] Die Erfindung verbindet beide bekannten Tei-
le: Locke/Haare mit dem, phantasievoll – designten
Befestigungsträger, teils sichtbar, teils verdeckt zu ei-
ner Einheit – zu der Bikini-Haar-Applikation (3.)

[0005] Hervorzuheben ist:
Trotz der gegenwärtigen, zum Kult gewordenen
Ganzkörperrasur kann dadurch ein natürlicher, eroti-
scher Reiz, sowohl vom Träger/in als auch vom Be-
trachter ausgelöst werden, der noch durch die un-
terschiedlichen, natürlichen Haarfarben (u. a. blond,
brünett, schwarz) individuell angepasst, verstärkt
werden können, auch die - S - Lockenform trägt zu
einem gewissen Reiz bei.

[0006] Das originell designte Trägermaterial/Befes-
tigungsteil in das die Locke/Haarteil eingelassen ist,
und unsichtbar - innen - unter dem Hosenbund befes-
tigt wird, besteht einerseits aus Klettbefestigung auf
der Vorderseite, auf der Rückseite aus hautverträgli-
chem Material/Stoff.

[0007] Diese Kombination, zur Schaustellung gibt es
bisher nicht, und ist neu!

BEZUGSZEICHENLISTE

Fig. 1

mit (B u. A) – Unterteilung weist die unterteilte
Haar-Locke mit dem lockenträger (3) auf.

Fig. 2

zeigt die geformte Haar-Locke (2).

Fig. 3

stellt den doppelten Lockenträger (3) dar, in den
die Locke (2A/B) eingeschweisst ist.

Fig. 4

ist der Querschnitt der Bikini-Haar-Applikation
dargestelltmit 2a und 2b die Locke, mit 3a u. 3b
der beidseitige Träger, mit 4 die Arretierung/Haft-
stelle angezeigt, 5 deutet den an der Spitze der
Locke angebrachten Kristall-Stein an und Strichli-
nie soll das Trägerniveau andeuten.

Fig. 1-5

zeigt die Zusammensetzung der Bikini-Haar-Ap-
plikation inder Draufsicht mit (4) als Haftfläche und
(5) den Kristall-Stein.

Fig. 5 u. Fig. 5a

weist auf den an der Spitze angebrachten Kristall-
Stein (5) hin.

Schutzansprüche

1.  Die Bikini-Haar-Applikation (1) besteht im We-
sentlichen aus zwei Teilen: der Natur-Haar-Locke (2)
und dem doppelseitigem, variablem zu designten Be-
festigungsträger (3)
Die Bikini-Haar-Applikation (1) – Anordnung zur An-
wendung mit Bekleidungstück mit einem Haarele-
ment (2) welches zwischen einem ersten Halteele-
ment (4) auf einem weiteren, flächigem Halteelement
(3) fest angeordnet ist
dadurch gekennzeichnet:
dass ein erster Abschnitt des Haarelements (2) ver-
sehen mit dem Haltelement angeordnet ist und mit
einem weiteren Abschnitt (2B) des Haarelements (2)
über einen Hosenrand (6) wenigstens eines Halteele-
ments (3a/4) hinausragt.

2.  Der doppelte Befestigungsträger (3) dadurch ge-
kennzeichnet: dass er auf der Vorderseite (3a) zur
Haftung (4) am Kleidungsstück vorgesehen ist, die
Rückseite (3b) ist aus hautfreundlichem Material.

3.  Das beim Tragen befestigte, sichbare Haarele-
ment (2B)
dadurch gekennzeichnet:
Das nach dem Anbringen der Bikini-Haar-Appl. (1)
am Hosenbund (innen) herausragende, geformte
Haarelement (2B) in den verschiedenen Haarfarben
(2) ist zunächst als Locke, spitz zulaufend (getrimmt)
fixiert und kann individuel designt werden.
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4.  Das Befestigungsteil (4) dadurch gekennzeich-
net: dass die Befestigung (4) für die Arretierung am
Bekleidungsstück (innen) vorgesehen ist, als sog.
Kletthaftung.

5.  Das Halte-Befestigungselement (3) dadurch ge-
kennzeichnet: das es doppelseitig (3a/3b), einseitig
haftfähig (4) und rückseitig, zum Anwender zuge-
wandt, hautfreundlich gefertigt ist und die eingelasse-
ne Locke (2) mittig trägt. Die Dreiecksform kann va-
riabel designt u. a. in schmetterlingsform und variabel
gestaltet werden.

6.  Wenigsten ein Halteelement weist ein Befestig.-
mittel zum Befestigen an der Bekleidung (3/4) – Klet-
telement – auf.

7.  Das Haarelement (2)
dadurch gekennzeichnet:
dass es im getrimmten Verlauf als Haar-Locke (2a,
2b) ein Hauptbest.teil der Bikini-Haar-Applikation (1)
ist und ebenfalls variabel in Form und Farbe designt,
abgeändert werden kann.
(1 + 2) miteinander entspr. verbunden/verschweißt
zum Endprodukt: Bikini-Haar-Applikation (1) zusam-
mengefügt – und das ist neu!

8.  Um der Natur-Haar-Locke (2) eine weitere Auf-
merksamkeit, beim Tragen zu verleihen, ist am spitz
zulaufenden, sichbaren Teil (2B) ein Kristall-Stein (5)
verschweisst, angebracht,
dem Endprodukt: Bikini-Haar-Applikation (Fig. 1-5)
den entsprechenden optischen Reiz verleihen und
verstärken soll.
dadurch gekennzeichnet:
dass der Kristall-Stein (5) in relativer Grösse an der
spitz-zulaufenden, sichbaren Haar-Locke (2B) ver-
schweisst, in einer Ebene angebracht ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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